
§6
1. Bei Gemeinde- und Pastoralreferenten/innen, die beruflich im pastoraien 

Dienst stehen, werden die Voraussetzungen nach § 2,1 als gegeben erachtet.
Für die Ausübung ihres Predigtdienstes bedürfen sie einer bischöflichen 
Beauftragung nach § 4.

2. Für Laien ohne entsprechende theologische und pastorale Aus- und Fort­
bildung, die auf längere Zeit und häufiger im Predigtdienst tätig sein sollen, 
sind in der Verantwortung des Bistums entsprechende Kurse zur Vorberei­
tung und Weiterbildung durchzuführen. ^

3. Wo am Sonntag häufiger ein Wortgottesdienst ohne Priester gehalten wer- v ^ 
den muß, empfiehlt es sich, daß der Dienst am Wort durch mehrere Laien 
wahrgenommen wird, welche in ihrem Dienst vom Priester begleitet wer­
den.

§7
Der Pfarrer oder der jeweils zuständige Priester trägt auf Grund seiner Sen­
dung durch den Bischof die Verantwortung für die Verkündigung des Wortes 
in seiner Gemeinde oder in dem ihm anvertrauten Bereich. Dies erfordert 
einen vertrauensvollen Kontakt gerade mit den Laien, die am Predigtdienst 
Anteil haben.

Wiesbaden-Naurod, den 24. Februar 1988

Für das Erzbistum München und Freising

Erzbischof

Vorstehende Ordnung mit der zugehörigen, im folgenden abgedruckten 
„Liturgischen Einführung“ tritt für den Bereich der Erzdiözese München und 
Freising mit Wirkung vom 1. Mai 1988 in Kraft.

102. Liturgische Einführung bezüglich der „Ordnung des Predigtdienstes 
von Laien“

Für die in der „Ordnung des Predigtdienstes von Laien“ in Ausnahmefällen 
vorgesehene Predigt zur Meßfeier (§ 1, Abs. 2) gilt folgende Form:
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1. Nach dem eröffnenden Kreuzzeichen des Zelebranten und der Begrüßung 
der Gemeinde soll der Zelebrant in einem einleitenden Satz auf den Predigt­
dienst als Laien Hinweisen.

Das kann etwa mit folgenden Worten geschehen; „Da in dieser Meßfeier im 
Anschluß an die biblischen Lesungen keine Homilie gehalten werden kann, 
wird Herr N./Frau N., der/die zum Predigtdienst beauftragt ist, jetzt ein 
Geistliches Wort an uns richten“.

2. Danach tritt der/die Prediger(in) an den Ambo, an dem das Geistliche Wort
) gesprochen wird. Die Gläubigen werden eingeladen, sich zu setzen (vgl. die

Feier der Gemeindemesse S. 325); der Zelebrant nimmt am Priestersitz 
Platz.

3. Für das Geistliche Wort wird sich oft die Hinführung zu einem Text aus 
dem Ordinarium oder der Tagesmesse empfehlen. Mit dem gleichen Ziel 
einer Hilfe zum geistlichen Mitvollzug und eines vertiefenden Verständnis­
ses könnte das Geistliche Wort auch an die Zeiten des Kirchenjahres, an 
besondere Anlässe oder an Zeichen und Vorgänge des liturgischen Gesche­
hens (z. B. Gesten, Haltungen, Elemente) anknüpfen. Eine Vorverlegung 
der Schriftlesung an diese Stelle ist nicht zulässig, da sie dem Aufbau der 
Liturgie widerspricht.

4. Nach dem Geistlichen Wort wird der Eröffnungsteil der Meßfeier wie 
sonst nach der Einführung üblich fortgesetzt.

Wiesbaden-Naurod, den 24. Februar 1988

103. Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag am 12. Juni 
1988

Liebe Brüder und Schwestern!

Unter dem Leitwort: „Diaspora-ihre Mühen, ihre Hoffnung 
mittragen!“ bittet am kommenden Sonntag das Bonifatius- 
werk der deutschen Katholiken um unser Gebet und unser


